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 Veröffentlicht am 16.09.2011

Norm

EVÜ Art7

EVÜ Art17

Rechtssatz

Art 7 EVÜ ist auf vor dem 1. 12. 1998 abgeschlossene Arbeitsverträge nicht anzuwenden, diese unterliegen in

kollisionsrechtlicher Hinsicht weiterhin dem IPRG.Artikel 7, EVÜ ist auf vor dem 1. 12. 1998 abgeschlossene

Arbeitsverträge nicht anzuwenden, diese unterliegen in kollisionsrechtlicher Hinsicht weiterhin dem IPRG.
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